
Für weitere Informationen besuchen 
Sie die Webseite unseres BWF.

Vergütung

Als Gastfamilie erhalten Sie vom zuständigen 
Träger der Eingliederungshilfe eine Aufwands- 
entschädigung. Diese unterscheidet sich von Land-
kreis zu Landkreis geringfügig. 

Zu Fragen rund um die Aufwandsentschädigung  
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Sprechen Sie das Thema in einem Kennenlern- 
Gespräch mit uns an.

Dann melden Sie sich bitte bei:

Ansprechpartner: Steffen Hornung
Telefon: 06222 77 394-13 00
E-Mail: steffen.hornung@sphv.de

SPHV Service gGmbH
Ringstraße 5

69168 Wiesloch 

info@sphv.de
www.sphv.de

Unsere Leistungen für Sie:

Sozialpsychiatrischer Dienst (BaWü) 

Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle (Hessen)

Soziotherapie 

Tagesstätten

Club 77, Club Reichenstein, 
KAOS-Club für junge Menschen

Freizeitangebote und begleitete Reisen

Selbsthilfegruppen und Angehörigengruppen

Assistenzleistungen im eigenen Wohn-  
sowie im Sozialraum 

Begleitetes Wohnen in Familien

Assistenzleistungen im eigenen Wohn-  
sowie im Sozialraum für junge Menschen

Therapeutisches Wohnen (Besondere Wohnform)

Tagesstruktur

Tagesstruktur für ältere Menschen

Gastronomie Alte Schuhfabrik, Zum Glück,  
Ochsen2 und Casino

NFp Wiesloch und Meckesheim  
(Werkstatt für Menschen mit Behinderungen)
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Haben wir IHR  
INTERESSE geweckt?

Nicht nur eine Bereicherung für  
IHRE FAMILIE -

IHR ENGAGEMENT 
wird honoriert

für Menschen mit  
psychischen Beeinträchtigungen

ZIMMER FREI?
Haben Sie ein

Werden Sie jetzt
GASTFAMILIE



Was ist Begleitetes Wohnen in Familien?

Das Begleitete Wohnen in Familien ist eine  
besondere Form der Betreuung von erwachsenen 
Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung.

Konkret bedeutet das, dass ein erkrankter Mensch in 
eine Gastfamilie aufgenommen wird, die ihn im Alltag 
begleitet und unterstützt.

Durch die Aufnahme in einer Familie erfahren die  
Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen  
Stabilität und Sicherheit. 

Die Teilnahme am Familienleben ermöglicht ihnen den 
Zugang zu mehr Lebensqualität und gesellschaftlicher 
Teilhabe.

Die Bewohner*innen und die Gastfamilien werden  
durch Fachkräfte der SPHV Service gGmbH  
regelmäßig besucht und unterstützt.

Wer kann Gastgeber sein?

Als Gastgeber*in kommen grundsätzlich Familien,  
Paare und Lebensgemeinschaften sowie Einzel- 
personen mit und ohne Kindern in Frage.

Sie sollten einem Menschen mit seelischer Behinde-
rung gegenüber interessiert, offen und respektvoll  
begegnen können und bereit sein, diesem ein  
möglichst normales Leben mit Familienanschluss zu 
bieten.

Sie stellen Ihrem Gast ein möbliertes Zimmer zur Ver-
fügung und sorgen für die tägliche Grundversorgung.

Fachliche Kenntnisse oder spezielle Ausbildungen sind 
dagegen nicht erforderlich.

Und - Sie haben natürlich Anspruch auf vier Wochen 
Urlaub ohne Ihren Gast.

Wie unterstützen wir Sie?
 
Die SPHV Service gGmbH ist ein großer Anbieter 
verschiedener Leistungen für Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung.  

Wir verfügen seit 1999 über Erfahrungen mit dem 
Betreuten Wohnen in Familien und sind vorwiegend 
im Rhein-Neckar-Kreis, im Neckar-Odenwald-Kreis 
und im Rhein-Pfalz-Kreis aktiv.

Wir begleiten Sie und bieten: 

•	 Beratung und Unterstützung in Ihrer  
Betreuungsarbeit

•	 Unterstützung bei der Antragstellung 		
und Hilfe bei Ämterangelegenheiten

•	 Austauschtreffen mit anderen Gastfamilien
•	 Teilnahme an unseren Fortbildungsangeboten


